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Stadt Wetzlar, Kernstadt 

 
Bebauungsplan Nr. 298 

 
„Nachtigallenpfad“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 14.10.2013 
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Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch  (BauGB)  
 
Stellungnahmen (Öffentlichkeit) mit Anregungen 

Freifrau von Falkenhausen, Gabriele, Nachtigallenpfad 4, Wetzlar (02.02.2006) 
Buderus Immobilien GmbH, Wetzlar (16.05.2006) 
Kandziora, Martin, Nachtigallenpfad 6, Wetzlar (30.09.2006) 
 
 
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB)  
 

Stellungnahmen mit Anregungen 

enwag energie- und wassergesellschaft mbH (17.05.2013)  
Hessen Archäologie (03.05.2013) 
Hessen Forst, FA Wetzlar (23.05.2013 und 01.02.2006) 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (14.05.2013) 
Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft (14.05.2013) 
Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Natur und Wasser (24.04.2013) 
Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar (23.05.2013) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.05.2013) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. III 31, 32 (22.05.2013 und 31.01.2006) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (23.04.2013) 
 
 
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB)  
 
Stellungnahmen (Öffentlichkeit) mit Anregungen 

Herr Werner Kinzenbach, Ringstraße 1, 35581 Wetzlar (21.05.2013) 
Frau Ursula Seegmüller, Nachtigallenpfad 2, 35578 Wetzlar (23.05.2013) 
Anlage: Unterschriftenlisten zur Stellungnahme Frau Seegmüller (23.05.2013) 

• Ursula Seegmüller, Nachtigallenpfad 2, 35578 Wetzlar 

• Lieselotte Weber, Nachtigallenpfad 8, 35578 Wetzlar 

• Renate Wachtendonk, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Jörg Wagner, Leuner Straße 14, 35614 Aßlar r 

• Kurt Übelacker, Sudetenstraße 11, 35583 Wetzlar 

• Alexander Stepanenko, Raubach 26, 35583 Wetzlar 

• Michael Klement, Taunusstraße 9, 35625 Hüttenberg 

• Norbert Skopek, Im Kleinfeld 28, 35584 Wetzlar 

• Andreas Karger, Hermannstraße 2, 35584 Wetzlar 

• Marco Übelacker, Grundstraße 57a, 35606 Solms 

• Florian Ertelt, Schillerstraße 15a, 35614 Aßlar 

• Marion Übelacker, Sudetenstraße 11, 35583 Wetzlar 

• Bernd Hoffmann, Schwalbenweg 14,35614 Aßlar 

• Nicole Hoffmann, Schwalbenweg 14, 35614 Aßlar 

• Martina Marcus, Bannstraße 15, 35576 Wetzlar 

• Irene Marcus, Bannstraße 15, 35576 Wetzlar 

• Bernhard Marcus, Bannstraße 15, 35576 Wetzlar 

• Gabriele Frfr. v. Falkenhausen, Nachtigallenpfad 4, 35578 Wetzlar 

• Helga Planl, Sixt-von-Arminstr. 45, 35578 Wetzlar 

• Dr. Hans-Ulrich Mainl, Sixt-von-Arminstr. 45, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Dr. Silvia Padberg, Am Feldkreuz, 35578 Wetzlar (ohne Hausnummer) 

• Jutta Schäfer, Auf dem Hauserberg 11, 35578 Wetzlar 

• Birgit Schäfer, Auf dem Hauserberg 12, 35578 Wetzlar 

• Dieter-Roma Kraus, Am Feldkreuz 4, 35578 Wetzlar  

• Dr. Günther Brobmann, Am Feldkreuz 2, 35578 Wetzlar 

• K. Stiefel-Gilles, Wahlheimer Weg 13 d, 35578 Wetzlar 

• Manfred Jaksch, Wahlheimer Weg 13 e, 35578 Wetzlar 

• Susanna Matzsilla, Krämerstraße 16, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Norbert Kulig, Wahlheimer Weg 13 b, 35578, Wetzlar 

• Horst Messerschmidt, Nachtigallenpfad 8, 35578 Wetzlar 

• Karin Messerschmidt, Nachtigallenpfad 8, 35578 Wetzlar 

• Detlev Schunder, Nachtigallenpfad 15, 35578 Wetzlar 

• Kyro Schunder, Nachtigallenpfad 15, 35578 Wetzlar 

• R. Stein, Nachtigallenpfad 17, 35578 Wetzlar 

• Inge Kuhlmann-Capito, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Horst Kuhlmann-Capito, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Renate Wachtendonk, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Silke Bartels, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Judith Kosin, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Orhan Kirca, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Gretel Röder, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Anke Röder, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 
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• Alexandra Schätz, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Renate Kamlitz, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Erik Falkenstein, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Helga Hoffmann, Philosophenweg 6,35578 Wetzlar 

• Georg Hoffmann, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Gerlach Siegfried, früher Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Heiko Gerlach, früher Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Friedrich Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Petra Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Anne-Louise Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Matthies Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Sigrid-Juliane Gerlach, Raubach 10, 35583 Wetzlar 

• Georg Hoffmann, Philosophenweg 6, 355578 Wetzlar  

• Helga Hoffmann, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Erik Falkenstein, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Carina Kuhlmann, Elgersweg 31, 35630 Niederlemp 

• Heiko Gerlach, Raubach 10,35583 Wetzlar 

• Dirk Wichmann, Goethestraße 11,35781 Weilburg 

• Kerstin Wichmann, Goethestraße 11, 35781 Weilburg 

• Anreas König, Frankfurter Straße 16, 35578 Wetzlar 

• Alexandra Emmel, Wahlheimer Weg 15,35578 Wetzlar 

• Friderike Genth-Saghafin, Auf dem Hauserberg 6, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Judith Wagner Deutschherrenberg 13, 35578 Wetzlar 

• Stefanie Wiesner, Auf der Rütsche 54, 35713 Eschenburg 

• Sascha Fiedler, Bergstraße 11, 35583 Wetzlar 

• R. Tillgner-Kühler, Christian-Rübs Straße 43, 35578 Wetzlar 

• Edelgard Werding, Brückenborn 40, 35578 Wetzlar 

• Michael Ferner, Sudetenstraße 10, 35606 Solms 

• Elke Leidecker, Am Wingert 16, 35506 Nauborn 

• Alwe D’Aveta, Brühlsbachstraße 9, 35578 Wetlar 

• Marc Butt, Brühlsbachstraße 9, 35578 Wetzlar 

• Ulrich Tölle, Philosophenweg 16, 35578 Wetzlar 

• E. Stein, Johanneshof 6a, 35578 Wetzlar 

• K. Wern-Heue, Engelsgasse 20, 35578 Wetzlar 

• Daniela Weber, Kopernikusweg 18, 35447 Reiskirchen 

• Margot Langebaidth, Philosophenweg 16, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Günter Neumann, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Margret Fröhlich, Felsenkellerweg 13,35619 Braunfels 

• Irene v. Godin-Weis, Frankfurter Straße 39, 35578 Wetzlar 

• Wolfgang Weis, Frankfurter Straße 39, 35578 Wetzlar 

• J& A. Palm, Nachtigallenpfad 19, 35578 Wetzlar 

• J. Bulgereit, Am Feldkreuz 4a, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

 
 

 
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 4a Abs. 3 Baugesetzbuc h (BauGB)  
 

Stellungnahmen mit Anregungen 

Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (20.08.2013) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser, Abt. Wasser- und 
Bodenschutz (30.08.2013) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (21.08.2013) 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
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 1.1 Freifrau von Falkenhausen, Nachtigallenpfad 4 (02.02.2006) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
 
Der Verkehrswert eines Grundstücks wird durch den Preis bestimmt, der im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr, der in dem Zeitpunkt auf den sich die Ermittlung be-
zieht, nach den rechtlichen Gegebenheiten, den tatsächlichen Eigenschaften, nach der 
sonstigen Beschaffenheit, nach der Lage des Grundstückes, oder des sonstigen 
Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (§ 194 BauGB).  
 
Die geplante Bebauung mit drei freistehenden Wohngebäuden auf der gegen-
überliegenden Seite des Nachtigallenpfades und die in diesem Zusammenhang vor-
gesehene Verbesserung der Erschließung wird sich unter Berücksichtigung der o.g. 
Faktoren nicht negativ auf den Wert/Preis des Grundstücks auswirken. 
 
 
 
 
 
[Zu 3. – 7. vgl. folgende Seite] 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verlust alter Laubbäume im Bereich der Bauflächen ist zweifellos nicht ersetzbar. 
Es wird jedoch nur ein Teil des Plangebietes überbaut, während der weitaus größere 
Teil als Edellaubholzwald und mit verschiedenen Maßnahmen zur Lebensraum-
erhaltung für die wertgebenden Arten festgesetzt wird.  
Der Nachverdichtung von Siedlungslagen ist im nach dem Willen des Gesetzgebers 
der Vorzug gegenüber der Errichtung neuer Baugebiete im Außenbereich zu geben. 
 
 
Zu 4., 6. und 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der betroffene Waldbestand ist unzweifelhaft Lebensraum diverser Vogelarten, auch 
seine Nutzung als Jagdhabitat von Zwergfledermaus und Abendsegler kann 
angenommen werden. Schließlich wird auch nicht das (zeitweise) Vorkommen von 
Rehen bestritten. Der Wert des derzeit noch gut strukturierten Waldes als Lebensraum 
wird aber durch seine isolierte und siedlungsnahe Lage sowie das Fehlen von Baum-
höhlen stark eingeschränkt, sein Bestand ist durch die schwer zugängliche Hanglage 
schon mittelfristig in Frage gestellt. Wertgebende Arten alter Laubwälder, wie 
Schwarzspecht, Mittelspecht oder Hohltaube besitzen im Plangebiet keine 
Vorkommen. Selbst häufigere Charakterarten wie Trauerschnäpper oder Wald-
laubsänger konnten bei den Bestandsaufnahmen nicht nachgewiesen werden.  
 
 
Zu 5.: 
 
Die Uhus brüten über 300 m entfernt vom Plangebiet und anhand an des 
Raumanspruchs dieser Vogelart lässt sich kein essenzieller funktionaler Bezug zum 
Plangebiet herleiten, zumal Uhus überwiegend im Offenland ihre Nahrung suchen. 
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1.2 Buderus Immobilien GmbH (16.05.2006) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenzeitlich erfolgte eine Einigung zwischen Buderus und der 
Eigentümergemeinschaft des Grundstückes. Daher ist die im Zuge des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs 1 BauGB vorgebrachte Stellungnahme 
gegenstandslos. 
 
Im Zuge der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde seitens Buderus Immobilien 
GmbH keine weitere Stellungnahme vorgebracht. 
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1.3 Kandziora, Martin, Nachtigallenpfad 6 (30.09.2006) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
Im Februar 2005 wurde bei der Oberen Landesplanungsbehörde des Regierungs-
präsidiums Gießen ein Antrag auf Zulassung einer Abweichung von den Darstellungen 
des Regionalplanes Mittelhessen2001 gem. § 12 Abs. 2 HLPG2002 vorgelegt mit dem 
Ziel der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes zwischen Nachtigallenpfad, 
Walheimer Weg und Philosophenweg. Nach Durchsicht der Unterlagen wurde seitens 
der Oberen Landesplanungsbehörde kein Erfordernis auf ein Abweichungsverfahren 
geltend gemacht. 
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass der zwischenzeitlich wirksame 
Regionalplan Mittelhessen 2010 für den Bereich der geplanten Bebauung 
Vorranggebiet Siedlung Bestand ausweist. Die Planung entspricht insofern den Zielen 
der Raumordnung. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abteilung Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen wurde an dem 
vorliegenden Aufstellungsverfahren beteiligt und hat in der Stellungnahme ausgeführt, 
dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Gebiet von zwei erloschenen 
Bergwerksfeldern liegt, in denen Bergbau umgegangen ist. Die bergbaulichen Anlagen 
haben jedoch außerhalb des Planungsbereiches stattgefunden. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verlust alter Laubbäume im Bereich der Bauflächen ist zweifellos nicht ersetzbar. 
Es wird jedoch nur ein Teil des Plangebietes überbaut, während der weitaus größere 
Teil als Edellaubholzwald und mit verschiedenen Maßnahmen zur Lebensraum-
erhaltung für die wertgebenden Arten festgesetzt wird.  
Der Nachverdichtung von Siedlungslagen ist im nach dem Willen des Gesetzgebers 
der Vorzug gegenüber der Errichtung neuer Baugebiete im Außenbereich zu geben. 
 
[Zu 4. vgl. folgende Seite] 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
 
Der betroffene Waldbestand ist unzweifelhaft Lebensraum diverser Vogelarten, und 
auch seine Nutzung als Jagdhabitat von Zwergfledermaus und Abendsegler kann 
angenommen werden. Schließlich wird auch nicht das (zeitweise) Vorkommen von 
Rehen bestritten.  
 
Der Wert des derzeit noch gut strukturierten Waldes als Lebensraum wird aber durch 
seine isolierte und siedlungsnahe Lage stark eingeschränkt, sein Bestand durch die 
schwer zugängliche Hanglage schon mittelfristig in Frage gestellt. Wertgebende Arten 
alter Laubwälder, wie Schwarzspecht, Mittelspecht oder Hohltaube besitzen im 
Plangebiet keine Vorkommen, und selbst häufigere Charakterarten wie 
Trauerschnäpper oder Waldlaubsänger konnten bei den Bestandsaufnahmen nicht 
nachgewiesen werden.  
 
Die Uhus brüten über 300 m entfernt vom Plangebiet und anhand an des 
Raumanspruchs dieser Vogelart lässt sich kein essenzieller funktionaler Bezug zum 
Plangebiet herleiten, zumal Uhus überwiegend im Offenland ihre Nahrung suchen. 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB)  
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 1.4. enwag energie- und wasserwirtschaft mbh (17.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Wasserleitung wurde in der Plankarte nachrichtlich übernommen.  
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 Anlage enwag: Bestandsplan Wasser  
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 Anlage enwag: Bestandsplan Gas  
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 Anlage enwag: Bestandsplan Strom Blatt 1  
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 Anlage enwag: Bestandsplan Strom Blatt 2  
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 1.5 Hessen Archäologie (03.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege im Rahmen dieses 
Aufstellungsverfahrens keine Stellungnahme abgegeben hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 

3. 



 Bebauungsplan Nr. 298 „Nachtigallenpfad“ – Abw. § 3 (1) + (2) sowie § 4 (2) +4a (3) BauGB        Seite 17 

 1.6 Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (23.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Schreiben wurde ebenfalls in die Abwägung eingestellt. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Hinblick auf die Erhaltung der Waldfunktionen, insbesondere der Lebens-
raumfunktion und der klimatischen Wirkung, werden 2.870 m² des Plangebietes mit 
einer Festsetzung zum Erhalt und zur Entwicklung eines hallenartigen Laubwaldes mit 
strukturarmem Unterwuchs und Nisthöhlen versehen. Das geplante Wohngebiet ist 
demgegenüber nur 1.150 m² groß. Da es sich um eine Privatfläche handelt, die für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, war und ist jedoch keine Erholungsfunktion für die 
Öffentlichkeit gegeben. 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
Seitens des Planungsträgers wurde diesbezüglich schon Kontakt mit dem 
Kreisausschuss aufgenommen. Die entsprechenden Anträge werden gestellt. Eine 
Waldumwandlung findet nur im Rahmen der tatsächlich überbauten bzw. zu 
Gartenland umgewandelten Flächen statt und betrifft nicht das gesamte Plangebiet. 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 1.6 Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (01.02.2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 

 
 

 
 

 
 

1. 
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Zu 2a.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomm en. 
Der mittlerweile wirksame Regionalplan Mittelhessen 2010 weist für den Bereich der 
geplanten Bebauung Vorranggebiet Siedlung Bestand aus. Die Planung entspricht 
insofern den Zielen der Raumordnung. 
 
Zu 2b.: Die Einschätzung kann nicht nachvollzogen w erden. 
Das Gebiet am Nachtigallenpfad bildet den westlichen Abschluss des 
angesprochenen, durchgehenden innerstädtischen Waldgebietes, das durch die 
nördlich und südlich an das Plangebiet angrenzende Bebauung bereits deutlich 
geprägt wird. Naturschutzfachlich besitzt das Plangebiet aufgrund des schlechten 
Retentionsvermögens der Böden nur eine untergeordnete Bedeutung für Boden und 
Wasserhaushalt. Das Gebiet ist in Privatbesitz und vollständig eingefriedet, so dass es 
faktisch einer Nutzung als Erholungsraum für die Öffentlichkeit entzogen ist. 
 
Zu 2c.: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Der überwiegende Baumbestand auf dem Grundstück Flst. Nr. 16/1 wird als zu 
erhalten festgesetzt, so dass der Waldverbund mit der östlich angrenzenden 
Waldfläche erhalten bleibt. Darüber hinaus kann sich die vorgesehene Bebauung am 
Nachtigallenpfad bei West- und Nordwinden schützend auf den Baumbestand 
auswirken.  

 
Zu 2d.: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Es wurden unter anderem nachgewiesen: verschiedene Fledermausarten (alle streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, nach Roter Liste gefährdet oder stark gefährdet, 
Erhaltungszustand in Hessen überwiegend günstig), darunter sowohl Wald- bzw. 
Baumhöhlenbewohner als auch gebäudebewohnende Arten; Haselmaus (streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, Gefährdungsgrad in Hessen unbekannt wegen 
schlechter Datenlage), Siebenschläfer (besonders geschützt, ungefährdet); Brutvögel 
Mittelspecht (streng geschützt, Anhang I VSchRL, Vorwarnliste, ungünstiger 
Erhaltungszustand), diverse Frei- und Höhlenbrüter (besonders geschützt, zumeist 
ungefährdet und mit günstigem Erhaltungszustand) sowie Grauspecht und Sperber 
(streng geschützt, ungefährdet bzw. Vorwarnliste) als Gastvögel. Wertgebend für das 
Gebiet sind die seltenen Arten und der hohe Anteil an Baumhöhlenbewohnern. 
Einziger im Plangebiet sporadisch nachgewiesener Säuger ist das Reh, dessen 
Population auch im Raum Wetzlar keiner Gefährdung ausgesetzt ist. Die Art unterliegt 
auch nicht den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG. 

2. 

2a. 

2b. 

2c. 

3. 

4. 

2d. 
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Die Planung sieht zahlreiche Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen vor, die dafür 
geeignet sind, den Lebensraum der wertgebenden Arten zu erhalten. So wird nicht nur 
der baubedingte Verlust von Baumhöhlen sondern auch deren natürlicher Abgang 
oder Abgänge durch Verkehrssicherungsmaßnahmen vermieden bzw. ausgeglichen. 
Darüber hinausgehend wird die mehr als die Hälfte des unter einem halben Hektar 
großen Plangebietes mit entsprechenden Erhaltungszielen belegt.  
Die rechtsverbindliche Festsetzung der Maßnahmen verpflichtet den Planungsträger 
bzw. den Grundeigentümer zur Durchführung und dauerhaften Funktionserhaltung der 
Maßnahmen. Ohne diese Sicherung würde sich der wertvolle Lebensraum im Laufe 
der Zeit durch natürliche Sukzession und Abgänge von Baumhöhlen ändern.  
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach dem Inkrafttreten der HBO2002 ist der erste Adressat der Bauherr bzw. sein 
Architekt oder Bauingenieur, der durch bauliche oder sonstige technische Vor-
kehrungen im Zuge der Bauplanung (z. B. Berücksichtigung des „Lastfalls Baum“ im 
Zuge der statischen Berechnungen) einer möglichen Gefährdung von Leib und Leben - 
und nur diese sind Schutzgegenstand - durch Windwurf entgegenzuwirken auf-
gefordert ist.  
Es obliegt den Bauherren, geeignete Sicherungsmaßnahmen sowie entsprechend 
privatrechtliche Vereinbarungen über Haftungsausschlüsse zu treffen. 
Eine weitergehende Rodung des Waldbestandes zwecks Herstellung eines Sicher-
heitsabstandes ist nicht geplant. 
Ein entsprechender Hinweis wird zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –
ausführung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Insgesamt wird nicht bestritten, dass es sich um einen isolierten Waldbestand inmitten 
eines Siedlungsgebiets handelt, dessen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
vorrangig durch Strukturparameter, wie Baumhöhlen und Totholz, nicht jedoch durch 
großräumige Zusammenhänge und Störungsarmut, bestimmt wird.  
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 1.7 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (14.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Ausführungen im Umweltbericht zur Bodenbewertung und zur Einschätzung der 
Eingriffserheblichkeit werden genauer begründet und es erfolgt ein Verweis auf 
Kompensationsmaßnahmen, die auch dem Bodenschutz dienlich sind (vgl. Kapitel 3.2 
des Umweltberichtes). 
 
 
 

1. 

2. 
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 1.8 Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, Abteilung für den ländlichen Raum, FD 
Landwirtschaft (14.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt Wetzlar entscheidet sich dafür, dass die für dieses Verfahren erforderliche 
Fläche vollständig erbracht wird. Der Kompensationsüberschuss resultierend aus den 
Forstvorgängen „Schanzenfeld“ und „Rasselberg“ wird für etwaige kommunale 
Maßnahmen verwendet. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5.: Der Anregung wurde entsprochen. 
 
Die Lage der Aufforstungsfläche, Gemarkung Münchholzhausen, Flur 16, Flurstück Nr. 
80 (tlw.) wird um rd. 150 m in Richtung Südosten verschoben, so dass der hier 
angesprochene Konflikt nicht mehr besteht und die nicht genehmigten baulichen 
Anlagen noch bis zur Beendigung der Duldungsfrist bestehen bleiben können.  Diese 
Verschiebung ist Gegenstand einer Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
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 1.9 Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Natur und Wasser (24.04.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Umweltbericht wurde um entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
 

 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Abteilung Umwelt des Regierungspräsidiums Gießen Wetzlar wurde im Rahmen 
dieses Aufstellungsverfahrens beteiligt und hat in den Stellungnahmen vom 
31.01.2006 und 22.05.2013 keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 
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 1.10 Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar (23.05.2013) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurden unter anderem nachgewiesen: verschiedene Fledermausarten (alle streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, nach Roter Liste gefährdet oder stark gefährdet, 
Erhaltungszustand in Hessen überwiegend günstig), darunter sowohl Wald- bzw. 
Baumhöhlenbewohner als auch gebäudebewohnende Arten; Haselmaus (streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, Gefährdungsgrad in Hessen unbekannt wegen 
schlechter Datenlage), Siebenschläfer (besonders geschützt, ungefährdet); Brutvögel 
Mittelspecht (streng geschützt, Anhang I VSchRL, Vorwarnliste, ungünstiger 
Erhaltungszustand), diverse Frei- und Höhlenbrüter (besonders geschützt, zumeist 
ungefährdet und mit günstigem Erhaltungszustand) sowie Grauspecht und Sperber 
(streng geschützt, ungefährdet bzw. Vorwarnliste) als Gastvögel. Wertgebend für das 
Gebiet sind die seltenen Arten und der hohe Anteil an Baumhöhlenbewohnern. 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zurückgewiesen.  
Die Planung sieht zahlreiche Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen vor, die dafür 
geeignet sind, den Lebensraum der wertgebenden Arten zu erhalten. So wird nicht nur 
der baubedingte Verlust von Baumhöhlen sondern auch deren natürlicher Abgang 
oder Abgänge durch Verkehrssicherungsmaßnahmen vermieden bzw. ausgeglichen.  
Die rechtsverbindliche Festsetzung der Maßnahmen verpflichtet den Bauherren zur 
Durchführung und dauerhaften Funktionserhaltung der Maßnahmen. Ohne diese 
Sicherung würde sich der wertvolle Lebensraum im Lauf der Zeit durch natürliche 
Sukzession und Abgänge von Baumhöhlen ändern. 

1. 

2. 
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Zu 3.: Die Hinweise werden zurückgewiesen.  
Von einer „fast vollständigen Zerstörung  des Lebensraums“ kann nicht die Rede sein, 
da 2.870 m² des Plangebietes mit entsprechenden Erhaltungszielen festgesetzt wird, 
wohingegen das geplante Wohngebiet nur 1.150 m² groß ist. Zudem handelt es sich 
um ein Plangebiet von unter einem halben Hektar Fläche, während der Raumanspruch 
vieler der genannten Arten darüber hinaus geht und im direkt angrenzenden 
Waldbereich auch mit dem Vorhandensein von Ausweichmöglichkeiten zu rechnen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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1.11 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie wurden bereits im Bebauungsplan – Entwurf zur Berücksichtigung bei Bauplanung 
und Bauausführung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Ferner 
erfolgt eine Aufnahme als Hinweis in den Bebauungsplan. 
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 1.12 Regierungspräsidium Gießen, Dez. III 31 (22.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wi rd zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Stadt Wetzlar sind im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine 
umweltgefährdenden Ablagerungen bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und wurde bereits zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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 Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
In Abstimmung mit dem Planungsträger und dem Pächter der in Rede stehenden 
Fläche wird der Bereich der Ersatzaufforstung nach Südosten verlegt, so dass sowohl 
die Aufforstung vollzogen als auch das landwirtschaftliche Gebäude weiterhin genutzt 
werden kann. 
 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme vom 31.01.2006 wurde ebenfalls in die Abwägung eingestellt. 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Rodungsantrag nach § 12 HessForstG wird zeitnah bei der zuständigen Behörde, 
dem Amt für den ländlichen Raum gestellt. Eine diesbezügliche Abstimmung ist bereits 
erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

10. 

11. 

12. 
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1.12 Regierungspräsidium Gießen, Dez. III 32 (31.01.2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Löschwasserversorgung wird in dem nach Arbeitsblatt DVGW 405 erforderlichen 
Umfang von 800 l/min (48 m3/h) über einen Zeitraum von mind. 2 Std. von der Stadt 
Wetzlar zur Verfügung gestellt.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Stadt Wetzlar sind im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine 
umweltgefährdenden Ablagerungen bekannt. 
 

1. 

2. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
Zu 4.: Dem Hinweis wird nicht entsprochen. 
Ein Ausgleich ist nur für das allgemeine Wohngebiet erforderlich (1.150 m²) nicht 
jedoch für die zum Erhalt festgesetzten Flächen (2.870 m²). 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5 a: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5 b: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5 c: Die Einschätzung wird nicht geteilt.  
Der mittlerweile wirksame Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM2010) weist für den 
Bereich der bestehenden Bebauung Vorranggebiet Siedlung Bestand aus. Die 
Planung entspricht insofern den Zielen der Raumordnung. 
 
Zu 5 d: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Annahme wird nicht begründet, widerspricht aber auch nicht den Aussagen des 
Umweltberichts. 
 
Zu 5 e: Die Einschätzung kann nicht nachvollzogen w erden. 
Das Gebiet ist in Privatbesitz und eingefriedet, so dass es faktisch einer Nutzung als 
Erholungsraum für die Öffentlichkeit entzogen ist. 
 
 
[Zu 5f, 5g sowie 6 und 7: vgl. folgende Seiten] 

3. 

4. 

5. 

5a. 

5b. 

5c. 

5d. 

5e. 

5f. 

5g. 

6. 
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Zu 5 f: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Auch unter Beachtung der nordöstlich angrenzenden Waldbestände kann nicht 
bestritten werden, dass es sich insgesamt um einen isolierten Waldbestand inmitten 
eines Siedlungsgebiets handelt, dessen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
vorrangig durch Strukturparameter, wie Baumhöhlen und Totholz, nicht jedoch durch 
großräumige Zusammenhänge und Störungsarmut bestimmt wird. Wie im 
Umweltbericht ausgeführt, sind im Bereich der Eingriffsflächen (gepl. Wohngebiet) 
aber keine hochwertigen Strukturen der genannten Art entwickelt, der Wert des zu 
überbauenden Geländes als Lebensraum ist offenkundig nur durchschnittlich, während 
eine tierökologische Wertigkeit des übrigen Waldbestands nicht bestritten wird. 
Wertgebend sind Fledermausarten, Haselmaus und einige Vogelarten. Das 
Vorkommen des häufigen Rehs, das auch in anderen Teilen des Siedlungsrands 
auftritt, begründet nicht die Annahme einer besonderen Schutzwürdigkeit des 
Bestandes. Um die maßgeblichen Biotopbestandteile (Höhlen, Totholz, Waldstruktur) 
zu erhalten, beinhaltet der Bebauungsplan aufgrund der Vorgaben des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags diesbezügliche Maßnahmen. Ein Großteil des 
Plangebietes wird mit dem Entwicklungsziel „Hallenartiger Laubwald mit strukturiertem 
Unterswuchs und Nisthöhlen“ festgesetzt. Hier sind der Baumbestand zu pflegen und 
zu erhalten, der Unterwuchs soll in bestimmter Weise gefördert werden und 
standortfremde bzw. nicht heimische Pflanzen bekämpft werden. Darüber hinaus soll 
der Baumhöhlenbestand über Nisthilfen und den Erhalt von Totholz ergänzt werden. 
 
Zu 5 g: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Der überwiegende Baumbestand auf dem Grundstück Flst. Nr. 16/1 wird als zu 
erhalten festgesetzt, so dass der Waldverbund mit der östlich angrenzenden 
Waldfläche erhalten bleibt. Darüber hinaus kann sich die vorgesehene Bebauung am 
Nachtigallenpfad bei West- und Nordwinden schützend auf den Baumbestand 
auswirken.  
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Rodungsantrag nach § 12 HessForstG wird zeitnah bei der zuständigen Behörde, 
dem Amt für den ländlichen Raum gestellt. Eine diesbezügliche Abstimmung ist bereits 
erfolgt. Der Bebauungsplan enthält eine entsprechende Fläche für die Vornahme von 
Ersatzaufforstungen. 
 
 
 

7. 
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Darüber hinausgehend ist anzumerken, dass sich der vorliegende Bebauungsplan um 
eine weitestgehende Klärung der Fragestellung, inwieweit eine Waldsicherung auf der 
Ebene der Bauleitplanung stattfinden kann bemüht. Zum Entwurf des Bebauungs-
planes hin wurden zahlreiche Festsetzungen getroffen, die einen größtmöglichen 
Erhalt wertvoller Strukturen und eine harmonische Einbindung in die umgebende 
Landschaft bzw. Bebauung bedingen. Angesprochen seien hier exemplarisch die 
Rücknahme der überbaubaren Grundstücksflächen und der Grundstückfreiflächen der 
insgesamt nur noch drei zulässigen Einzelhäuser, die Reduktion der zulässigen 
Gebäudehöhen, die Festsetzung wertvoller Einzelbäume sowie die Festsetzung einer 
Fläche zum Schutz zur Pflege und zum Erhalt zu Lasten der vormaligen Grünfläche 
Zweckbestimmung „Parkanlage“. Die Fläche für das allgemeine Wohngebiet beträgt 
1.150 m², wohingehend 2.870 m² des Plangebietes mit entsprechenden 
Erhaltungszielen festgesetzt sind. Hierdurch könnte, anders als bei Übergang zu einer 
forstwirtschaftlichen Verwertung, die z. B. auch der Anlage einer Weihnachts-
baumkultur nicht grundsätzlich entgegen stehen würde, sowohl das tradierte 
Erscheinungsbild des Bereiches als auch eine Vielzahl von wertgebenden alten 
Strukturen erhalten und sorgsam fortentwickelt werden.  
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 1.13 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (23.04.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. bis 3.: Der Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Die den räumlichen Geltungsbereich im äußersten Westen tangierende Fernleitung 
wurde entsprechend der Darstellung im Bestandsplan nachrichtlich in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 
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 Zu 5.: Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Die vorgeschlagene Formulierung wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan über-
nommen. 
 
Zu 6.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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 Anlage: Lageplanauszug Zweckverband Mittelhessische  Wasserwerke 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
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 1.14 Herr Werner Kinzenbach, Ringstraße 1, 35581 Wetzlar (21.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
In Abstimmung mit dem Planungsträger und dem Pächter der in Rede stehenden 
Fläche wird der Bereich der Ersatzaufforstung nach Südosten verlegt, so dass sowohl 
die Aufforstung vollzogen als auch das landwirtschaftliche Gebäude  bis zum Ablauf 
der Duldungsvereinbarung genutzt werden kann.  
 
Unabhängig hiervon gelten die Bedingungen des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zwischen der Stadt Wetzlar und dem Pächter, demzufolge die baulichen Anlagen 
(offener Viehunterstand und Umzäunung) bis spätestens 31.12.2020 zurückgebaut 
werden müssen.  
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 1.15 Frau Ursula Segmüller, Nachtigallenpfad 2, 35578 Wetzlar (23.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zurück gewiesen.  
Die Wertigkeit des Plangebietes für bestimmte Vogel- und Kleinsäugerarten wird nicht 
in Frage gestellt. Aus diesem Grund  ist eine 2.870 m² große Teilfläche zum 
dauerhaften Erhalt der Lebensraumfunktionen vorgesehen und rechtsverbindlich 
festgesetzt. Die Uhus brüten über 300 m entfernt vom Plangebiet und anhand an des 
Raumanspruchs dieser Vogelart lässt sich kein essenzieller funktionaler Bezug zum 
Plangebiet herleiten, zumal Uhus überwiegend im Offenland ihre Nahrung suchen. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zurück gewiesen. 
Der Verlust alter Laubbäume im Bereich der Bauflächen ist zweifellos nicht ersetzbar. 
Es wird jedoch nur ein Teil des Plangebietes überbaut, während der weitaus größere 
Teil als Edellaubholzwald und mit verschiedenen Maßnahmen zur Lebensraum-
erhaltung für die wertgebenden Arten festgesetzt wird.  
 
Der Nachverdichtung von Siedlungslagen ist im nach dem Willen des Gesetzgebers 
der Vorzug gegenüber der Errichtung neuer Baugebiete im Außenbereich zu geben. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Wetzlar besitzt eine Baumschutzsatzung. Fällungen von Bäumen mit einem 
Stammumfang von mehr als 60 cm sind erlaubnispflichtig. 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zurückgewiesen.  
Da über die Hälfte des Plangebietes als Edellaubholzwald festgesetzt wird und entlang 
der Straße ohnehin Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich sind, die zur 
Beseitigung alter Bäume führen, sind die geplanten Veränderungen vertretbar. 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Bauausführungen erfolgen entsprechende Abstimmungen mit der 
Straßen- und Verkehrsbehörde der Stadt Wetzlar. 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Es handelt sich höchstens um 3 Wohngebäude. Das Nahverkehrsaufkommen wird 
sich nicht signifikant auf die Verkehrssituation auswirken. 
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Zu 8.: Die Hinweise werden zurück gewiesen. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rd. 4.500 m²; davon werden über 2.800 m² 
zum Erhalt als Wald mit bestimmten Lebensraumfunktionen festgesetzt. Zudem 
besteht direkter Anschluss an weitere Waldflächen, so dass ein Austausch  mit und ein 
Ausweichen in gleichwertige Biotope sichergestellt ist. Als Erholungsraum stand das 
Plangebiet selbst bislang nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, so dass keine 
Beeinträchtigung eines Erholungsraums zu erkennen ist. Die Veränderungen für das 
Stadtbild sind marginal, die Fernwirkung des Vorhabens ist gering. 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4a Abs. 3 Baugesetzbuc h (BauGB)  
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 1.16 Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (20.08.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Mittelpunkt der Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB stand die Verlagerung der 
Ersatzaufforstungsfläche. Diese wurde vorab mit den entsprechenden Behörden 
abgestimmt und es wurde keine Bedenken vorgetragen.  
Die Beschlussempfehlungen zu den in der Stellungnahme vom 23.05.2013 
vorgetragenen Anregungen und Hinweise sind ebenfalls Gegenstand dieser 
Abwägung und werden an anderer Stelle behandelt. 
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 1.17 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser- und Bodenschutz (30.08.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Angesprochen ist hier das Erfordernis zur Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
bei Verwendung von unbeschichteten Blechen aus Kupfer, Zink und Blei als 
Bedachung. Dieser Hinweis wird zur Berücksichtigung bei Bauplanung und 
Ausführung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
Ein weiteres Handlungserfordernis besteht jedoch auf der Ebene der Bauleitplanung 
nicht. 
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 1.18 Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (21.08.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Beschlussempfehlungen zu den in der Stellungnahme vom 23.05.2013 
vorgetragenen Anregungen und Hinweise sind ebenfalls Gegenstand dieser 
Abwägung und werden auf der Seite 28 behandelt. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 


